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RS OGH 1959/10/28 3Ob424/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1959

Norm

EO §1 Z5 IIE

EO §7

EO §355 XIV

Rechtssatz

Vollstreckbarkeit eines Vergleiches, worin sich ein Gast der AKM gegenüber verp9ichtet, "der AKM zur ausschließlichen

Verwertung zustehenden Rechte nicht zu stören, insbesondere die ö<entliche Au<ührung geschützter Werke des

Werkbestandes der Klägerin im Betrieb seines Gasthauses durch Wiedergabe lebender oder mechanischer Musik,

durch wen oder welche Art immer, zu unterlassen.
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